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(2) Die Mittel für die Auszeichnung sind durch die 
Betriebe entsprechend § 5 Abs. 1 der Verordnung vom 
5. Mai 1967 über die Bildung und Verwendung des 
Kultur-, Sozial- und Prämienfonds in Betriebsberufs
schulen und Lehrlingsausbildungsstätten (GBl. II S. 297) 
zu planen. Die Genossenschaften und Betriebe mit 
staatlicher Beteiligung finanzieren die Aufwendungen 
für die Auszeichnungen aus dem Kultur-, Sozial- und 
Prämienfonds. Die Handwerkskammern und Industrie- 
und Handelskammern planen die Mittel für die Aus
zeichnung der Lehrlinge aus ihrem Bereich.

§6
(1) Die Verleihung «der Medaille „Für sehr gute 

Leistungen im sozialistischen Berufswettbewerb“ er
folgt nach Abschluß des sozialistischen Berufswett
bewerbs am Ende eines jeden Lehrjahres.

\
(2) Die Medaille kann in jedem Lehrjahr neu ver

liehen werden.
§7

(1) Die Medaille ist rund, vergoldet und hat einen 
Durchmesser von 30 mm, sie trägt in der Mitte das 
Emblem des sozialistischen Berufswettbewerbs — Ham
mer, Zirkel und aufgeschlagenes Buch im geschlossenen 
Ährenkranz — umrahmt von den Worten „Für sehr 
gute Leistungen im sozialistischen Berufswettbewerb“. 
Auf der Rückseite befinden sich die Worte „Lernen, 
lernen und nochmals lernen“ (Lenin).

(2) Die Medaille wird an einer rechteckigen, blau 
emaillierten Spange mit goldenem Mittelbalken getra

gen, in deren Mitte sich das Emblem des sozialistischen
Berufswettbewerbs befindet.?

(3) Die Medaillenspange ist gleichzeitig Interims
spange.

§8
Die Medaille wird auf der rechten oberen Brustseite 

getragen.
§9

Die Auszeichnungsmaterialien sind von den Leitern 
der Betriebe, Dienststellen, Einrichtungen und Genos
senschaften zu planen und gegen Kostenerstattung aus 
dem Prämienfonds der Betriebe von der zuständigen 
VVB, dem Wirtschaftsrat des Bezirkes, der Produk
tionsleitung des Rates für landwirtschaftliche Produk
tion und Nahrungsgüterwirtschaft des Bezirkes bzw. 
dem Rat des Bezirkes zu beziehen. Volkseigene Be
triebe und Kombinate, die unmittelbar zentralen staat
lichen Organen unterstehen, erhalten die Auszeich
nungsmaterialien von den zuständigen Ministerien 
bzw. zentralen staatlichen Organen. Die Ministerien 
bzw. zentralen staatliche^ Organe, die Räte der Bezirke, 
die Produktionsleitungen der Räte für landwirtschaft
liche Produktion und Nahrungsgüterwirtschaft der Be
zirke, die Wirtschaftsräte der Bezirke und die VVB 
beziehen die Auszeichnungsmaterialien vom Versor
gungskontor für Organisationsbedarf Berlin.

§10
Im übrigen gelten die Bestimmungen der Verordnung 

vom 2. Oktober 1958 über staatliche Auszeichnungen 
(GBl. I S. 771).
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